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Art. 8 CISG
Werden dem Vertragspartner eines dem CISG unterlie
genden Vertrages fremdsprachige AGB vorgelegt und 
wird auf diese in der Verhandlungssprache und Ver
tragssprache hingewiesen und gibt der Vertragspartner 
trotz Unkenntnis der fremden Sprache eine uneinge
schränkte Annahmeerklärung ab, werden die AGB Ver
tragsbestandteil.
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Art. 2 lit. b CISG; Art. 3 Abs. 1 HKaufÜ
1. Zu den vom Anwendungsbereich des CISG nach 
dessen Art. 2 lit. b ausgenommenen Versteigerungen 
gehören auch Online-Auktionen.
2. Auf Versteigerungen durch das Internet ist mangels 
Rechtswahl nach Art. 3 Abs. 1 HKaufÜ anzuwenden, so 
dass der Kaufvertrag dem innerstaatlichen Recht des 
Landes untersteht, in dem der Verkäufer zu dem Zeit
punkt, an dem er die Bestellung empfängt, seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt hat.
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und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei
dungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszule
gen, dass eine Schadensersatzklage wegen plötzlichen 
Abbruchs langjähriger Geschäftsbeziehungen wie die 
Klage im Ausgangsverfahren nicht „eine unerlaubte 
Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten 
Handlung gleichgestellt ist, oder Ansprüche aus einer 
solchen Handlung" im Sinne dieser Verordnung betrifft, 
wenn zwischen den Parteien eine stillschweigende ver
tragliche Beziehung bestand, was zu prüfen Sache des 
vorlegenden Gerichts ist. [...]
2. Art. 5 Nr. 1 Buchst, b der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
ist dahin auszulegen, dass langjährige Geschäftsbezie
hungen wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehen
den als „Vertrag über den Verkauf beweglicher Sachen" 
einzustufen sind, wenn die charakteristische Verpflich
tung des fraglichen Vertrags die Lieferung eines Ge
genstands ist, und als „Vertrag über eine Erbringung 
von Dienstleistungen", wenn diese Verpflichtung die

70 Bereitstellung von Dienstleistungen ist, was festzustel
len Sache des vorlegenden Gerichts ist.
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§§ 89b, 383 Abs. 1, § 384 Abs. 2, § 392 Abs. 1 und 2,
§ 396 HGB
1. Ein Vertrag ist als Kommissionsagenturvertrag zu 
qualifizieren, wenn ein Unternehmer einen anderen 
gegen Zahlung einer Provision damit beauftragt, stän
dig von ihm gelieferte, jedoch dem Beauftragten nicht 
übereignete Ware im eigenen Namen auf Rechnung 
des Unternehmers zu veräußern, und eine Abtretung 
der Forderungen aus der Veräußerung der Waren an 
den Unternehmer vereinbart ist.
2. Dem Kommissionsagenten steht bei Beendigung des 
Kommissionsagenturvertrags in entsprechender An
wendung von § 89b HGB ein Ausgleichsanspruch ge
gen den Kommittenten zu, wenn er in dessen Absatz
organisation eingebunden ist und ihm bei Beendigung 
des Vertragsverhältnisses den Kundenstamm zu über
lassen hat.
3. Im weitgehend anonymen Massengeschäft in einem 
stationären Sonderpostenmarkt benötigt der Kommit
tent für eine Übernahme des Kundenstamms nicht in 
gleicher Weise wie beim Verkauf hochwertiger Wirt
schaftsgüter den Zugang zu vollständigen Kunden
daten. [...]
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§§ 89b, 87c HGB, § 242 BGB
1. Zur Berechnung des einem Vertragshändler nach
§ 89b HGB analog zustehenden Ausgleichsanspruchs.
2. Dem Vertragshändler steht kein Anspruch auf Ertei
lung einer Auskunft über den Deckungsbeitrag, der aus 
von ihm im letzten Geschäftsjahr abgeschlossenen Ge
schäften erzielt wurde, zu.
Deutschland: OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.1.2017 -
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§ 309 Nr. 12 BGB
Das Anknüpfen einer außerordentlichen Kündigung des 
Vertragshändlervertrages an einen zu erzielenden Min- 
destumsatz kann eine unangemessene Benachteiligung 
des Händlers darstellen, wenn die Klausel auch dann 
eine außerordentliche Kündigung des Händlervertrages 
ermöglicht, wenn der Händler sich nach besten Kräften 
bemüht hat, das festgesetzte Absatzziel zu erreichen, 
es aber gleichwohl aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen verfehlt hat.
Deutschland: OLG Frankfurt aM., Beschl. v. 16.8.2016 - 
5 W 22/16_________________________________________  95
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